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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Bürgersprechstunden 

des Behindertenbeauftragten der Stadt Hamminkeln 


Der Behindertenbeauftragte der Stadt Hamminkeln, Richard Wendorf, 
bietet 

an jedem ersten Montag im Monat von 14:00 bis 16:00 Uhr 
eine Bürgersprechstunde an. 
Sollte dieser Termin auf einen Feiertag fallen, erfolgt die Sprechstunde 
an dem dann folgenden Montag. 

Daneben besteht die Möglichkeit, außerhalb der Sprechstunden einen 
persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren. 

Der Behindertenbeauftragte ist während der Sprechstunden im Zimmer 
121, 1. OG des Rathauses der Stadt Hamminkeln, Brüner Straße 9, 
46499 Hamminkeln, Telefonnummer: 02852/88-151  zu erreichen. 
Die e-Mail-Adresse lautet: behindertenbeauftragter@hamminkeln.de 

Hamminkeln, den 14.04.2011 

Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

- Schlierf -
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Kostenersatz- und Gebührensatzung der Feuerwehr  
der Stadt Hamminkeln vom 14.04.2011 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 S. 2 Buchstaben f und i der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV. 
NRW. S.380), § 41 Abs. 3 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) 
vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), zuletzt geändert durch Art. 69 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. 2008 S. 8) hat der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 14.04.2011 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Leistungen der Feuerwehr 

1) 	 Die Stadt Hamminkeln unterhält zur Bekämpfung von Schadenfeuern sowie zur  
Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch  
Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, eine 
Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG). 

2) 	 Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 7 Abs. 
1 FSHG Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht 
genügt oder genügen kann.  

3) 	 Des weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen 
erbringen. Ein Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfeleistungen besteht 
nicht. Über die Durchführung entscheidet der Leiter der Feuerwehr. Bei freiwilligen 
Leistungen ist die Haftung der Stadt Hamminkeln auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Bei Schäden Dritter hat der Gebührenpflichtige die Stadt 
von Ersatzansprüchen freizustellen, es sei denn, dass der Feuerwehr grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. 

§ 2 Kostentragung 

(1) 	 Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nicht 
anderes bestimmt ist. 

(2) 	 Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird Ersatz der 
entstandenen Kosten verlangt: 

a. 	 von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt hat,  

b. 	 von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gem. § 24 Abs. 1 S. 1 
FSHG im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften,  

Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Hamminkeln vom 20.04.2011 



      

 

 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 


Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

c. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb 
von Kraft-, Schienen-, Luft- oder  Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie 
von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung 

d. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der 
Beförderung von brennbaren Flüssigkeiten im Sinne der Verordnung über 
brennbare Flüssigkeiten (VbF) vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937) in 
der jeweils geltenden Fassung  oder von besonders feuergefährlichen Stoffen 
oder gefährlichen Gütern im Sinne der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) 
vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1886 in der jeweils geltenden Fassung 
oder § 19g Abs. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 12. November 1996 
(BGBl. I S. 1695) in der jeweils geltenden Fassung entstanden ist, 

e. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn 
die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit brennbaren 
Flüssigkeiten oder besonders feuergefährlichen Stoffen oder gefährlichen 
Gütern gemäß Nummer 4 entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände 
handelt, 

f. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer 
Brandmeldeanlage außer in Fällen nach Nummer 7, wenn der Einsatz Folge 
einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung war,  

g. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter eine Brandmeldung 
ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet 
hat, 

h. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feuerwehr alarmiert.  

Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen 
Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, sind 
die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder 
Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Abs. 2 Satz 1 nicht möglich ist.  

(3) 	 Von dem Ersatz der Kosten kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des 
Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses 
gerechtfertigt ist. 

§ 3 Gebühren 

Für die freiwilligen Leistungen der Feuerwehr nach § 1 Abs. 3 sowie für die Gestellung von 
Brandsicherheitswachen werden Gebühren erhoben.  
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

§ 4 Berechnungsgrundlagen 

(1) 	 Der Kostenersatz und die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung, nach 
der Anzahl der eingesetzten Kräfte, Fahrzeuge und Geräte sowie den weiteren 
Sachkosten bemessen. Die jeweilige Höhe ist dem als Anlage beigefügten 
Entgelttarif zu entnehmen, der Bestandteil dieser Satzung ist. 

(2) 	 Die Personalkosten und die Fahrzeug- und Gerätekosten berechnen sich bei 
Einsätzen, bei Brandsicherheitswachen und den freiwilligen Leistungen der 
Feuerwehr nach der Einsatzzeit. Die Einsatzzeit beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Alarmierung und endet mit der Rückkehr zum jeweiligen Gerätehaus. Maßgeblich ist 
insoweit der Einsatzbericht. 

Als Mindesteinsatzleistung bei Personaleinsätzen wird der 15 Minuten-Einsatz 
berechnet. Dauert die Leistung der Feuerwehr länger als 15 Minuten, ist jede 
angefangene Viertelstunde zu berechnen. 

Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der Fahrzeuge und Geräte erforderlich 
machen, wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 

(3) 	 Sachkosten, wie z.B. Schaummittel, Ölbindemittel etc., werden zusätzlich zu den 
Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten in Höhe des letzten vor dem Einsatz von der 
Feuerwehr gezahlten Bezugspreises berechnet. Der Aufwand für notwendige 
Fremdleistungen wird in Höhe der Selbstkosten gesondert berechnet. 

§ 5 Kostenschuldner 

Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 Abs. 2 sind die dort genannten 
Personen verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.  

§ 6 Gebührenschuldner 

Zur Zahlung der Gebühr für die in § 1 Abs. 2 und 3 genannten Leistungen ist 
diejenige/derjenige verpflichtet, die/der die Leistung bestellt oder bestellen lässt. 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 7 Entstehung und Fälligkeit 

(1) 	 Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs. 2 entsteht mit Beendigung der 
kostenersatzpflichtigen Leistungen der Feuerwehr. Er wird mit der Bekanntgabe des 
Kostenersatzbescheides fällig, sofern nicht in diesem Bescheid ein späterer Zeitpunkt 
bestimmt ist. 

(2) 	 Die Gebühr für die in § 1 Abs. 2 und 3 genannten Leistungen entsteht mit der 
Beendigung der gebührenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr. Sie wird mit der 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, sofern nicht in diesem Bescheid ein 
späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

§ 8 Inkrafttreten 

a. Diese Satzung tritt am 21.04.2011 in Kraft. 

b. Gleichzeitig tritt die Feuerwehrgebührensatzung vom 23.03.1993 in der z.Zt. 
geltenden Fassung außer Kraft.  

Hamminkeln, den 14.04.2011  

Stadt Hamminkeln 

- Schlierf -
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Tarif zur Kostenersatz- und Feuerwehrgebührensatzung  
der Stadt Hamminkeln vom 14.04.2011 

1. Personal 	 € / 15 Min. € / Stunde 
1.1 Feuerwehr-Dienstkraft	 5,25 21,--

2. Fahrzeuggebühr  
2.1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)  	 14,25 57,--
2.2 Löschgruppenfahrzeug (LF) 8/6 und 10/6   	 12,25 49,--
2.3 Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25  u. Normnachfolger LF 20/16 12,75 51,--
2.4 Rüstwagen (RW) 2 	 7,50 30,--
2.5 Hubrettungsfahrzeug DLK 18-12 	 30,00 120,--
2.6 Gerätewagen (GW) T	 6,75 27,--
2.7 Gerätewagen (GW) 	 6,50 26,--
2.8 Kommandofahrzeug (KdoW) 	 10,75 43,--

In diesen Beträgen sind die Kosten für die auf den Fahrzeugen mitgeführten Geräte 
enthalten. 

3. 	 Für verbrauchte Löschmittel (Löschpulver, Schaummittel usw.) Ölbindemittel und 
sonstigen Verbrauchsmittel wird ein Kostenersatz entsprechend der Höhe des vor 
dem Einsatz letzten von der Feuerwehr gezahlten Bezugspreises erhoben.  

4. 	 Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung und Überprüfung der eingesetzten 
Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird sowohl die erforderliche Arbeitszeit 
als auch erforderliches Verbrauchsmaterial gesondert berechnet. 

5. 	 Aufwand für notwendige Fremdleistungen wird in Höhe der Selbstkosten gesondert 
berechnet. 

6. 	 Wasserverbrauch und Benutzung der Abwasseranlage 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den in der Stadt Hamminkeln geltenden 
Tarifen. 

7. 	 Werden bei Veranstaltungen Feuersicherheitswachen als freiwillige Leistungen 
gestellt, berechnet sich die Gebühr für das Personal nach Ziff. 1.1; für die Fahrzeuge 
und Geräte wird je Tag oder Veranstaltung ein Stundensatz nach Pos. 2 erhoben.  

8. 	 Für anfallende Stoffe mit umweltschädigender Wirkung (Chemikalien, verschmutzte
Kraftstoffe, Öle, Ölbindemittel usw.), die einer Entsorgungsstelle zugeführt werden 
müssen, werden die Entsorgungskosten in Höhe der Selbstkosten in Rechnung 
gestellt. 

9. 	 Mit der dritten nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung einer 
Brandmeldeanlage pro Kalenderjahr werden der jeweilige Stundensatz nach Ziff. 1.1 
(Anzahl der eingesetzten Feuerwehrangehörigen) und die jeweilige Fahrzeuggebühr 
nach Ziff. 2 in Rechnung gestellt. 

10. 	 Bei einer missbräuchlichen Alarmierung, werden der jeweilige Stundensatz nach Ziff. 
1.1 (Anzahl der eingesetzten Feuerwehrangehörigen) und die jeweilige 
Fahrzeuggebühr nach Ziff. 2 in Rechnung gestellt.  

Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Hamminkeln vom 20.04.2011 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
   
 
 
 
   
 

8 


Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

11. 	 Für Leistungen, die in diesem Tarif nicht aufgeführt sind, gelten die Sätze 
vergleichbarer Positionen dieses Tarifes. 

12. 	 In begründeten Fällen, insb. bei Inanspruchnahme einzelner Geräte für längere Zeit, 
können Pauschalbeträge vereinbart werden.  

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
nicht durchgeführt wurde, 

b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

Hamminkeln, 14.04.2011	 Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

        - Schlierf - 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in 
der Stadt Hamminkeln -Hebesatzsatzung- vom 15.04.2011 

Der Rat der Stadt Hamminkeln hat aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW, Seite 950 
[SGV. NRW.  2023]), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBL. I, 
S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl I, S 2794), 
des § 16 Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.10.2002 (BGBL. I, S. 4167), zuletzt geändert durch geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 08.04.2010 (BGBl. I, S. 386) und des § 1 Gesetz über die Zuständigkeit für 
die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (RSteuZustG NW) vom 16.12.1981 (GV 
NRW, S. 732 [SGV. NRW. Bestand 611]) in seiner Sitzung vom 14.04.2011 die folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

Die Stadt Hamminkeln erhebt 

a) nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes eine Grundsteuer
 
auf den in ihrem Gebiet belegenen Grundbesitz, 

b) nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes eine Gewerbesteuer. 


§ 2 
Hebesätze 

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) 220 v. H. 
b) 	für die Grundstücke

 (Grundsteuer B) 420 v. H. 

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuerertrag 430 v. H. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt ab dem 01.01.2011 in Kraft. Die Hebesatzsatzung 
vom 18.12.2002 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in 
der Stadt Hamminkeln -Hebesatzsatzung- vom 14.04.2011 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Hamminkeln, den 15.04.2011 

Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

- Schlierf 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Satzung der Stadt Hamminkeln über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen vom 14.04.2011 

Aufgrund der §§ 18, 19 und 19a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW. 
S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Art. 182 des 
Gesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 306) und des § 8 Abs. 1 und 3 des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 
(BGBl. I S. 1206), § 1 Abs. 3 KAG NRW vom 21.10.1969, zuletzt geändert durch Art. 10 des 
Gesetzes vom 09.10.2007 (GV.NRW. S. 379), und des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV.NRW. S. 379) hat 
der Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 14.04.2011 folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Die Satzung regelt die Rechtsverhältnisse für die Benutzung öffentlicher Straßen i.S. 
des § 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NW). Sie gilt für Gemeindestraßen sowie für die Ortsdurchfahrten im Zuge der 
Bundes-, Land- und Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Hamminkeln. 

(2) Zu den Straßen im Sinne von Abs. 1 zählen die in § 2 Abs. 2 des StrWG NW sowie 
die in § 1 Abs. 4 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) genannten Bestandteile 
des Straßenkörpers, der Luftraum über dem Straßenkörper, das Zubehör und die 
Nebenanlagen. 

§ 2 

Erlaubnispflichtige Nutzungen 


(1) 	Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus bedarf als 
Sondernutzung der Erlaubnis der Stadt, soweit in dieser Satzung nicht etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) 	Eine Sondernutzung im Sinne dieser Satzung liegt vor, wenn der Straßenraum 
innerhalb des Lichtraumprofils, d.h. 

a) 	bis zu einer Höhe von 4,50 m auf und über mit Kraftfahrzeugen befahrenen 
Flächen und Fahrbahnen einschließlich 0,70 m seitlicher Begrenzung zum 
Fahrbahnrand, 

b) 	bis zu einer Höhe von 3,00 m auf und über den übrigen Verkehrsflächen 
ausschließlich 0,70 m seitlicher Begrenzung vom Fahrbahnrand 

über den Gemeingebrauch hinaus genutzt wird. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

(3) 	 Vorbehaltlich der §§ 3 – 6 dieser Satzung bedarf die Sondernutzung der Erlaubnis 
der Stadt Hamminkeln. Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 

(4) 	Die Erlaubnispflicht für eine Sondernutzung wird durch eine erteilte 
Baugenehmigung oder Genehmigungsfreiheit nach der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung – (BauO NW) in der jeweils geltenden 
Fassung nicht berührt. 

§ 3 

Erlaubnisfreie Sondernutzung 


(1) Keiner Erlaubnis bedürfen folgende Sondernutzungen: 

a) 	bauaufsichtlich genehmigte Gebäudeteile, z.B. Gebäudesockel, Gesimse, 
Fensterbänke, Balkone, Erker, Vordächer, Kellerlichtschächte, 
Eingangsstufen, Notausstiegsschächte, Fassadenverkleidungen in 
Gehwegen 

b) 	Lampen und bauaufsichtlich genehmigte Sonnenschutzdächer ohne 
Reklame, die in einer Höhe von mindestens 3,00 m über der Gehwegfläche 
beginnen und vom Fahrbahnrand mindestens 0,70 m Abstand haben 

c) 	Umzüge und die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für 
öffentliche Feiern, Feste und ähnliche Veranstaltungen zur Pflege des 
Brauchtums sowie für kirchliche Prozessionen im ortsüblichen Rahmen 

d) 	 bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen und Schaukästen, wenn sie nicht 
mehr als 0,30 m in den Straßenraum hineinragen 

e) 	 das vorschriftsmäßige vorübergehende Lagern von festen Brennstoffen am 
Liefertag, ebenso wie Umzugsgut auf Gehwegen und Parkstreifen am Tage 
der An- und Abfuhr 

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach Abs. 1 können ganz oder teilweise untersagt 
oder eingeschränkt werden, wenn und soweit dies für die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs, aus stadtpflegerischen Belangen oder solchen des Straßenbaus 
erforderlich ist. Die Verpflichtung nach anderen Rechtsvorschriften einer Anzeige-
oder Genehmigungspflicht zu entsprechen, bleibt hiervon unberührt. 

(3) Der Stadt sind in Anwendung der § 17 sowie § 18 Abs. 3 Satz 1 StrWG NW alle 
Kosten zu ersetzen, die ihr durch die erlaubnisfreie Sondernutzung zusätzlich 
entstehen. 

§ 4 
Straßenanliegergebrauch 

Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb der 
geschlossenen Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie für Zwecke des Grundstücks 
erforderlich ist und den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich 
beeinträchtigt oder in den Straßenkörper eingreift. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

§ 5 

Privatrechtliche Nutzung 


(1) Zur Benutzung des Straßenraums, die sich weder als Gemeingebrauch noch als 
Sondernutzung darstellt, ist die zivilrechtliche Gestattung des Eigentümers 
erforderlich. 

(2) Zur Benutzung des Straßenraums unterhalb der Verkehrsflächen für Zwecke der 
öffentlichen Versorgung einschließlich der Abwasserbeseitigung gilt auch dann nur 
als Benutzung im Sinne des Abs. 1, wenn dabei eine vorübergehende 
Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs eintritt. Sofern dabei Arbeiten am 
Straßenkörper vorgenommen werden oder die Gefahr einer Beschädigung an der 
Straßenbefestigung besteht, ist die Zustimmung des Straßenbaulastträgers 
einzuholen, die mit Bedingungen zum Schutz des Straßenkörpers und zur Sicherheit 
des Verkehrs versehen werden kann. 

(3) Das Anbringen von Plakaten, Werbetafeln und dergleichen an Einrichtungen und 
Anlagen oder Bauteilen, die sich im Straßenraum befinden, gilt als Benutzung gem. 
Abs. 1, wenn dadurch der Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt wird. Dabei ist es 
unerheblich, ob die Einrichtung einer Anlage oder der Bauteile eine 
erlaubnispflichtige oder erlaubnisfreie Sondernutzung, eine privatrechtliche 
Benutzung oder eine Nutzung im Sinne des § 6 dieser Satzung darstellt. 

§ 6

Öffentliche Einrichtungen 


Weder als öffentlich-rechtliche noch als privatrechtliche Benutzung des 
gemeindeeigenen Verkehrsraumes gelten Einrichtungen der Polizei und der Feuerwehr 
(Notrufsäulen, Hydranten) und sonstige dem öffentlichen Wohl dienende 
Einrichtungen, die der Straßenbaulastträger schafft oder die in seinem Auftrag von 
Dritten geschaffen werden, wie Abfallsammelbehälter, Denkmäler, Brunnen und 
Bedürfnisanstalten, sowie außerhalb von Fahrbahnen und Gehwegen, Litfasssäulen 
und Plakattafeln. 

§ 7 
Märkte 

Für den öffentlichen Marktverkehr findet diese Sondernutzungssatzung keine 
Anwendung. 

§ 8 
Erlaubnisantrag 

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Der Antrag ist schriftlich, 
spätestens zwei Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit 
Angaben über Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt 
Hamminkeln zu stellen. Auf Verlangen sind ergänzende Erläuterungen durch 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Zeichnungen, textliche Beschreibung oder in sonstiger geeigneter Weise 
beizubringen. 

(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs, eine 
Beschädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung verbunden, 
so muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den 
Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes der 
Straße Rechnung getragen wird. 

(3) Soweit die werbemäßige Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes durch Vertrag 
auf einen oder mehrere Dritte übertragen wurde, kann der Antragsteller, der eine 
Sondernutzung für Werbemaßnahmen beantragt hat, auf den Abschluss eines 
Werbevertrages mit dem Dritten verwiesen werden. In dem Vertrag können andere 
Entgelte, als im Gebührentarif festgesetzt vereinbart werden. 

§ 9 
Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden werden, wenn dies für die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs oder zum Schutze der Straße erforderlich ist. 

(2) Die Erlaubnis wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt; sie ersetzt nicht die nach 
anderen Rechtsvorschriften erforderlichen Erlaubnisse, Genehmigungen oder 
Zustimmungen. 

(3) Die Erlaubnis darf nur mit Genehmigung der Stadt auf Dritte übertragen werden. 

§ 10 

Versagung und Widerruf der Erlaubnis 


(1) Die Erlaubnis kann insbesondere versagt werden, wenn 

(a) öffentlich-rechtliche Vorschriften dem Antrag entgegenstehen 

(b) die 	beantragte Fläche wegen entgegenstehender Belange nicht zur 
Verfügung gestellt werden kann 

(c) dem 	Vorhaben stadtplanerische oder baupflegerische Belange 
entgegenstehen 

(d) die Antragsfrist nicht eingehalten wurde 

(e) der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

(2) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn 

(a) dies im öffentlichen Interesse geboten ist 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

(b) gegen inhaltliche Bestimmungen der Erlaubnis verstoßen wird 

(c) nachträglich die Voraussetzungen für die Erlaubnis entfallen 

(d) die 	Sondernutzung die Ausführung von Bauvorhaben erheblich 
beeinträchtigen würde 

(e) der Gebührenschuldner die festgesetzte Gebühr innerhalb der Zahlungsfrist 
nicht entrichtet. 

(3) Bei Erlöschen oder Widerruf der Erlaubnis hat der Erlaubnisnehmer innerhalb einer 
angemessenen Frist die Anlagen zu entfernen und den benutzten Straßenteil in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Sofern diese Frist nicht eingehalten 
wird, ist die Stadt berechtigt, die notwendigen Maßnahmen im Wege der 
Ersatzvornahme zu Lasten und auf Kosten des Erlaubnisnehmers zu veranlassen. 

§11 
Gebühren 

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe des 
anliegenden Gebührentarifs, der Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. 

(2) 	Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif nicht enthalten, richtet sich die Gebühr 
nach einer im Tarif vergleichbaren Sondernutzung. 

(3) 	Die nach dem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle Euro 
abgerundet. Ergibt die errechnete Gebühr einen geringeren Betrag als die im Tarif 
festgesetzte Mindestgebühr, so wird die Mindestgebühr erhoben. 

(4) Für die Erteilung der Erlaubnis wird zudem eine Gebühr auf Grundlage der Satzung 
der Stadt Hamminkeln über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der jeweils 
gültigen Fassung erhoben.  

(5) Das Recht der Stadt nach § 18 Abs. 3 StrWG NW bzw. § 8 Abs. 2a FStrG 
Kostenersatz sowie Vorschüsse und Sicherheiten zu verlangen, wird durch die nach 
dem Tarif bestehende Gebührenpflicht oder Gebührenfreiheit für Sondernutzungen 
nicht berührt. 

(6) Für Sondernutzungen,	 die ohne die erforderliche Erlaubnis ausgeübt werden, 
werden die Gebühren unbeschadet der Möglichkeit erhoben, Maßnahmen zu 
Beendigung der unerlaubten Sondernutzung nach § 22 StrWG NW, § 8 Abs. 7a 
FStrG oder den §§ 1 Abs. 1 und 2 und 24 des Ordnungsbehördengesetzes in 
Verbindung mit den Vorschriften über Verwaltungszwang nach dem 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NW anzuordnen. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

§ 12 
Festsetzung von Pauschalgebühren 

(1) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Sondernutzungserlaubnisse, die denselben 
Schuldner und dieselbe Gebührentarifstelle dieser Satzung betreffen, können die 
Gebühren für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum von höchstens einem Jahr 
auf Antrag pauschal festgesetzt werden. Ist zu erwarten, dass sich durch die 
pauschalierte Sondernutzungsgebühr der Verwaltungsaufwand verringert, so ist dies 
im Rahmen der Gebührenbemessung zu berücksichtigen. 

(2) Pauschalgebühren sind nur auf Antrag und im Voraus festzusetzen. 

(3) Auf Antrag kann im Rahmen der Einzelfallprüfung eine ratenweise Fälligkeit der 
Gesamtgebühr festgesetzt werden. 

(4) Die 	Regelungen zu Absatz 1 bis 3 finden keine Anwendung bei 
parkraumbewirtschafteten Flächen. 

§ 13 
Gebührenschuldner 

(1) 	Gebührenschuldner sind der Antragsteller, der Erlaubnisnehmer, wer die 
Sondernutzung tatsächlich ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt. 

(2) 	 Sind mehrere gemeinschaftlich Erlaubnisnehmer, haften sie als Gesamtschuldner. 

§ 14 

Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 


(1) Die Gebührenpflicht entsteht 

a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 

b) bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung. 

(2) Die Gebühren werden	 zusammen mit der Sondernutzungserlaubnis oder durch 
gesonderten Gebührenbescheid festgesetzt bei 

a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer 

b) 	auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen (Dauersondernutzungen) 
vorläufig und nach näherer Bestimmung im Bescheid mit ratenweiser 
Fälligkeit. Nach Beendigung ergeht ein endgültiger Gebührenbescheid. Für 
die zeitliche Berechnung ist der Zeitpunkt des Widerrufs oder der Eingang der 
Beendigungsanzeige maßgebend. 

c) 	 unerlaubte Sondernutzungen für den Zeitraum bis zu ihrer Beendigung. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

(3) Die 	Sondernutzungsgebühren werden mit der Bekanntgabe an den 
Gebührenschuldner fällig, soweit nicht in der Erlaubnis oder im Bescheid ein späterer 
Zeitpunkt für die Fälligkeit festgelegt ist. 

§ 15 
Gebührenerstattung 

(1) Wird eine auf Zeit erteilte Sondernutzungserlaubnis nicht in Anspruch genommen, so 
werden auf Antrag 50 v.H. der erhobenen Gebühren erstattet. 

(2) Wird eine auf Zeit oder Widerruf genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so 
werden auf Antrag die im Voraus entrichteten Gebühren anteilmäßig erstattet. 

(3) Der Antrag zu Abs. 1 muss innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt 
des Beginns der genehmigten Sondernutzung bzw. im Falle des Abs. 2 zwei Wochen 
nach deren Aufgabe gestellt werden. 

(4) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilsmäßig erstattet, wenn die Stadt eine 
Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner 
zu vertreten sind. 

§ 16 

Gebührenermäßigung und –befreiung 


(1) Gebührenfrei sind Sondernutzungen: 

a) 	der Bundesrepublik Deutschland, der Länder, ferner der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, sofern die Sondernutzung nicht ihre wirtschaftlichen 
Unternehmen betrifft oder einen sonstigen wirtschaftlichen Nebenzweck hat 
oder mit derartigen Aktivitäten verbunden wird. 

b) 	 der Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die 
Sondernutzung unmittelbar der Durchführung ihrer kirchlichen oder religiösen 
Aufgaben dient 

c) 	der Parteien aus Anlass bevorstehender Wahlen, Volksbegehren und 
Volksentscheidungen jeweils in den letzten 60 Tagen vor dem Tage, an dem 
der Volkswille bekundet wird, sowie sonstiger Informationsveranstaltungen 

d) 	 der Gewerkschaften, sofern die Sondernutzung unmittelbar der Durchführung 
ihrer gewerkschaftlichen Aufgaben dient und nicht ihre wirtschaftlichen 
Unternehmen betrifft 

e) 	der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, wenn sie überwiegend 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, soweit die Sondernutzung 
unmittelbar der Durchführung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben dient 

Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Hamminkeln vom 20.04.2011 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

18
 

Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

(2) Im übrigen kann der Bürgermeister nach pflichtgemäßen Ermessen ganz oder 
teilweise (Ermäßigung) von der Erhebung einer Gebühr absehen, wenn 
erlaubnisbedürftige Sondernutzungen ausschließlich oder überwiegend im 
besonderen öffentlichen Interesse liegen, oder soweit ihre Erhebung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. Die maßgeblichen Kriterien sind im Einzelfall zu prüfen 
und entsprechend zu begründen. 

(3) Die Gebührenfreiheit nach Abs. 1 schließt die Notwendigkeit einer Erlaubnis nach § 2 
dieser Satzung nicht aus. 

§ 17 
Ahndung von Verstößen 

(1) Ordnungswidrig nach § 59 StrWG NW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen 

a) § 18 Abs. 1 StrWG NW eine öffentliche Straße über den Gemeingebrauch 
ohne die hierfür erforderliche Sondernutzungserlaubnis benutzt 

b) § 18 Abs. 2 StrWG NW erteilten vollziehbaren Auflagen nicht nachkommt 

c) § 18 Abs. 4 StrWG NW Anlagen nicht vorschriftsmäßig errichtet oder 
unterhält, einer vollziehbaren Anordnung der Stadt Hamminkeln zur 
Entfernung einer Anlage nicht nachkommt oder den benutzten Straßenteil 
nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit 	einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € geahndet 
werden. 

§ 18 

Haftung, Sicherheitsleistung, Kostenersatz 


(1) Mit der Ausübung der Sondernutzung haftet der Erlaubnisnehmer für alle hiermit im 
Zusammenhang stehenden Schäden. Die Stadt wird insofern von allen Ansprüchen 
Dritter freigestellt. 

(2) Die Stadt kann vom Erlaubnisnehmer vor Inanspruchnahme der Erlaubnis den 
Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung für die Dauer der 
Sondernutzung verlangen. 

(3) Die Stadt ist im Einzelfall berechtigt, angemessene Sicherheitsleistungen zu erheben. 

(4) Sofern der Stadt durch die Sondernutzung zusätzliche Kosten entstehen, sind diese 
vom Gebührenschuldner zu übernehmen. 

Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Hamminkeln vom 20.04.2011 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
   
       
                

19
 

Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

§ 19 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung der Stadt Hamminkeln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bei Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, dass 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
nicht durchgeführt wurde, 

b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Hamminkeln vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den 
Mangel ergibt. 

Hamminkeln, 14.04.2011	 Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

   - Schlierf - 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Anlage zur Satzung der Stadt Hamminkeln über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 

A. Allgemeine Bestimmungen 

1. 	 Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle 
Euro abgerundet. 

2. 	 Die Gebühr wird für jeden angefangenen Quadratmeter berechnet. 
3. 	 Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr 

beträgt in diesen Fällen 1/30 der Monatsgebühr. 

B. Gebührentarif 
Tarif-
Nr. 

Bezeichnung Gebühr 

1 Mindestgebühr 5,00 € 

2 
Baustelleneinrichtung und Gerüste 
(z.B. Baubuden, Baustofflagerung ausgenommen 
Schüttgüter u.s.w.) 

2,50 € qm/mtl. 

2.1 
Container und Großraumbehälter, die länger als 24 Std. 
abgestellt werden 

2,50 € qm/mtl. 

3 
Lagerung von Gegenständen aller Art, die mehr als 24 
Std. andauert und nicht unter Nr. 1 fällt 

7,50 € qm/mtl. 

4 
Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen 
Zwecken aufgestellt werden 

2,50 € qm/mtl. 

5 Verkaufs-, Imbiss-, Werbestände oder –wagen und dgl. 7,50 € qm/mtl. 

6 
Litfasssäulen, Uhrensäulen, Plakatwände und Masten für 
Freileitungen, Fahnen u.ä. 

75,00 € jährlich 

7 Werbeanlagen 2,00 € qm/mtl. 

8 
Plakate bis max. DIN A 0, max. 40 Stck. / 4 Wochen 
(gem. Plakatordnung der Stadt Hamminkeln) 

25,00 € 

9 Weihnachtsbaumverkauf 2,50 € qm/mtl. 

10 Verkauf von Grabschmuck 1,00 € qm/mtl. 

11 

Erlaubnisse für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
für Schützenfeste, Volksfeste, Jahr-/Spezialmärkte, 
Sonderschauen, Zirkusgastspiele u.ä. (ohne 
Flächenberechnung) 

40,00 € täglich 

12 Nachbarschaftsfeste (pro Veranstaltung) 10,00 € 

13 
Auf Veranlassung Dritter und in deren Interesse
durchgeführte Überprüfungen, sofern ein Verstoß gegen 
die Vorschriften des StrWG NRW nicht festgestellt wird 

50,00 € 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Bekanntmachung 

Veröffentlichung nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz 
für alle Mitglieder in den Gremien der Stadt Hamminkeln 

Am 1. März 2005 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und 
zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen 
(Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG)“ in Kraft getreten. 

§ 17 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes begründet eine Anzeigepflicht und eine 
Pflicht zur Veröffentlichung von Angaben. 

Schlierf, Holger 
Funktion: Bürgermeister 
Berufstätigkeit: Bürgermeister 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied im Rat der Euregio 

Mitglied im Ausschuss der Euregio für
grenzüberschreitende Verständigung 

Beratendes Mitglied der 
Zweckverbandsversammlung des
Sparkassenzweckverbandes Wesel 
Hamminkeln Schermbeck 

Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates des 
Sparkassenzweckverbandes Wesel 
Hamminkeln Schermbeck 

Beratendes Mitglied im Risikoausschuss des 
Sparkassenzweckverbandes Wesel 
Hamminkeln Schermbeck 

Mitglied im Kuratorium der Jubiläumsstiftung
des 
Sparkassenzweckverbandes Wesel 
Hamminkeln Schermbeck 

Mitglied im Vorstand der Stiftung
Büngersche/Dingdener Heide 

Vertreter in der Mitgliederversammlung der
Derik-Baegert-Gesellschaft e.V. Hamminkeln-
Ringenberg 

Stellv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes 
Volkshochschule Wesel Hamminkeln 
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Schermbeck 

Mitglied der Trägerversammlung der
Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 Abs. 2 SBG II 

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der
NFN-NaturFreizeitverbund Niederrhein GmbH 

Mitglied im interkommunalen Beirat für 
Entwicklungsfragen der NFN-
NaturFreizeitverbund Niederrhein GmbH 

Vertreter in der Mitgliederversammlung des 
Städte- und Gemeindebunds NRW 

Vertreter des Schulträgers in den 
Schulkonferenzen 

Vertreter in der Mitgliederversammlung des 
Fördervereins Fachhochschule Niederrhein 

Adams, Jörg Via Salza Irpina 13a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Dipl.- Ingenieur 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst  

Vertreter des Schulträgers in den
Schulkonferenzen 

Stellv. Mitglied im Rat der Euregio 

Stellv. Vertreter in der Mitgliederversammlung 
des Städte- und Gemeindebunds 

Stellv. Mitglied im Beirat des Jugendzentrums 
Hamminkeln 

Arnold, Marlies Am Teich 5,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Rentnerin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verwaltungsrat

Sparkassenzweckverband 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-
Zweckverband Wesel Hamminkeln Schermbeck 

Bauhaus, Johannes Lankerner Schulweg 14, 
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Steuersachbearbeiter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied Betriebsausschuss
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Schatzmeister- Geschäftsführender Vorstand- 
Kreisjägerschaft Wesel e.V. 

Berning, Dirk Provinzialstraße 24,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Maurer und Betonbauermeister 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Bovenkerck, Fritz Gustav-Schippers-Weg 12,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Beamter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Breuer, Heinz Asternstraße 1b,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied VHS-Verbandsversammlung 

Mitglied im Vorstand der Derik-Baegert-
Gesellschaft e.V. Hamminkeln-Ringenberg 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Vertreter des Schulträgers in den 
Schulkonferenzen 

Stellv. Mitglied interkommunaler Beirat 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

NaturFreizeitverbund Niederrhein NFN GmbH 

Geschäftsführer IBV Int. Blankenburg
Vereinigung Wesel 

Brick, Gisela Taubenstr. 22,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Lehrerin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-
Zweckverband Wesel Hamminkeln Schermbeck 

Dahmen, Gisela Vossekuhle 2a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Hausfrau 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Gemeinden Wasser- und Bodenverband „Untere 
Issel Süd“ 

Dahmen, Viktor Vossekuhle 2a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Heimleiter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Vorsitzender Junge Gemeinschaft e.V. 

Familienverband im Bistum Münster 

Dopp, Heinz-Peter Heidkampweg 13,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Steinmetz und Bildhauer 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: 2. Vorsitzender Förderverein Freiwillige 

Feuerwehr Mehrhoog 

Elmer, Karl-Heinz An der Klosterkirche 16,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Hotelkaufmann 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied im Rat der Euregio 

Vertreter in der Mitgliederversammlung der 
Burghofbühne Dinslaken, Landestheater im 
Kreis Wesel 

Stellv. Mitglied im Vorstand der Derik-Baegert-
Gesellschaft e.V. Hamminkeln-Ringenberg 

Stellv. Mitglied Verbandversammlung
Sparkassenzweckverband  

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Erschwerer des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Stellv. Mitglied interkommunaler Beirat des
NaturFreizeitverbundes Niederrhein NGN GmbH 

Vertreter in der Gesellschafterversammlung 
Regionale 2016 Agentur GmbH 

2. Vorsitzender Marienthaler Kaufleute e.V. 

Geschäftsführer im Kulturkreis Marienthal e.V.  

Fasselt, Bernhard Birkenweg 5,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 

Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Fege, Peter Scheffelweg 14,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Verwaltungsfachangestellter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Sparkassenzweckverband 

Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Mitglied Verbandsversammlung VHS 
Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck 

Stellv. Vertreter in der Mitgliederversammlung 
des Fördervereins Jugendzentrum Hamminkeln 

Stellv. Mitglied im Betriebsausschuss 
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Fenske, Wilfried Schmidtskamp 20,
46499 Hamminkeln 

Funktion: sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 

Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Issel“ 

Mitglied Verbandsvorstand Gruppe Gemeinden
des Wasser- und Bodenverbandes „Mittlere 
Issel“ 

Mitglied der Mitgliederversammlung der 
Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. 

Mitglied der Verbandsversammlung des 
Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein 

stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung 
des NaturFreizeitverbundes Niederrhein GmbH 

Feuchthofen, Heinz Bonhoefferstr. 5,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Flaswinkel, Johannes Am Busch 3,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Fraktionsvorsitzender B90 Grüne 
Berufstätigkeit: Landwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Betriebsausschuss 
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Issel Süd“ 

Mitglied im interkommunalen Beirat für 
Entwicklungsfragen der NFN-
NaturFreizeitverbund Niederrhein GmbH 

Stellv. Vertreter in der Mitgliederversammlung 
des Städte- und Gemeindebundes 

Stellv. Vorsitzender Bürgerinitiative Betuwe  
Lijn – So nicht! Signal, Mehrhoog 

Frede, Klaus Drostenhorst 22,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Freesmann, Ludger An der Röthe 2,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Raumausstattermeister 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied im Vorstand der Raumausstatter-Innung

Kleve-Wesel 

Unterbrandmeister Feuerwehr Löschzug
Dingden 

Mitglied Coratex-Leistungsgemeinschaft 

Freigang, Elke Elbinger Str. 5,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Individualkundenberaterin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Mitglied im Betriebsausschuss des
Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Genterzewsky, Dieter Blumenstraße 35,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Hauptschulrektor 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Vertreter des Schulträgers in den

Schulkonferenzen 

Mitglied des Rates der Tageseinrichtung des
kommunalen Kindergarten Dingden 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS
Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck 

Dirigent des Kinderchores Pro Campesinos 

Große Holtforth, Anneliese Buschfeld 36,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied; stellv. Bürgermeisterin 
Berufstätigkeit: Rentnerin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied im Rat der Euregio 

Stellv. Mitglied im Vorstand der Derik-Baegert-
Gesellschaft e.V. Hamminkeln-Ringenberg 

Versichertenälteste DRV 

Hannich, Reinhold Weidenstr. 1,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Gerichtsvollzieher 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Jugendvorstand BW Dingden  

Hartmann, Dorothea An der Klosterkirche 4,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundige Bürgerin 
Berufstätigkeit: Kauffrau 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Marienthaler Kaufleute e.V., Vorsitzende 

Heßling, Wolfgang Zum Kugelberg 8,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Verwaltungsbeamter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Issel“ 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Vertreter des Schulträgers in den 
Schulkonferenzen 

Stellv. Mitglied im Rat der Tageseinrichtung des
kommunalen Kindergarten in Dingden 

Hoffmann, Helmut Drei Steine 3,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Getriebeschlosser 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Unterer Isselverband Nord“ 

Hoffmann, Johannes Im Paß 2,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Postangestellter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Holsteg, Carsten Pferdsweide 27,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: KFZ Sachverständiger 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Holtkamp, Matthias Isselsiedlung 5,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Privatkundenberater 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Beiratsmitglied des Heimatvereins Ringenberg 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Hüsken, Frank Mehrhooger Str. 21,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: kfm. Angestellter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Hüsken, Wolfgang Am Pastorsberg 1,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Vorsitzender CDU Fraktion 
Berufstätigkeit: MdL a.D./ Pensionär 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst  

Stellv. Vertreter in der Mitgliederversammlung 
des Städte- und Gemeindebunds 

Stellv. Vertreter in der Mitgliederversammlung 
des Fördervereins der Fachhochschule 
Niederrhein 

Aufsichtsrat der Volksbank Rhein-Lippe eG 

Imhoff, Manfred Am Kappertsberg 24,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsvorstand Gruppe 

Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Joormann-Sauer, Christel Heckenweg 8,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundige Bürgerin 
Berufstätigkeit: Bankangestellte 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Klein-Heßling, Gerhard Mussumer Straße 2,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Landwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 
Erschwerer des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Issel Süd“ 

Mitglied in der Verbandsversammlung des
Sparkassenzweckverbands 

Stellv. Vertreter in der Mitgliederversammlung 
des Städte- und Gemeindebunds 

Kley, Christoph Mönchsweg 4
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Landwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 

Gemeinden des Wasser- und Bodenverbands 
„Untere Issel Süd“ 

Kloppert, Wilhelm Gartenstr. 18,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Dipl.-Braumeister 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Geschäftsführer Feldschlösschen Brauerei 

GmbH 

2. Vorsitzender HWG 

Kraayvanger, Hans-Jürgen Haferkamp 17,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Verwaltungsfachwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Aufsichtsrat Emmericher Baugenossenschaft 

e.G. 

Geschäftsführer kathol. Waisenhaus Emmerich 

Geschäftsführer Gasthausstiftung Emmerich 

Geschäftsführer Vereinigte Hoppen-Hompheus-
Stiftung Emmerich 

Erbentagsmitglied Deichverband Bislich-
Landesgrenze 

1. Vorsitzender Verein für Tierschutz Hoch-Elten 
e.V. 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Kuran, Jürgen Elbestr. 26,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Soldat a.D. 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Vorstand der Derik-Baegert-
Gesellschaft e.V. Hamminkeln-Ringenberg 

Mitglied im Betriebsausschuss des
Wasserversorgungsverbands Wittenhorst 

Vorsitzender des Vereins „Teddybären für die
Kinder 1996 e.V. Bosnienhilfe Niederrhein“, Sitz 
in Hamminkeln 

Lackermann, Hermann Lupinenstege 3,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Ressortleiter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Ortsbeauftragter THW Ortsverband 

Wesel 

Langenberg, Steffen Horst 7,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Umweltberater 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Schatzmeister FDP Kreisverband Wesel 

Presbyter in Ringenberg 

Kreistagsmitglied 

Larisch, Ursula Mehrhooger Str. 14d,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Rentnerin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 
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Lipkowsky, Bruno Am Butengarten 12,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Technischer Verwaltungsangestellter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Vorstand der Derik-Baegert-
Gesellschaft e.V. Hamminkeln-Ringenberg 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Unterer Isselverband Nord“ 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Stellv. Mitglied im interkommunalen Beirat 
NaturFreizeitverbund Niederrhein NFN GmbH 

Maibom, Birgit Krechtinger Str. 74,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Finanzbeamtin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Marth, Armin Am Wispelt 8,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Staatl. gepr. Techniker Agrar 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Möllenbeck, Michael Heidkampweg 3,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Gartenbautechniker 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Verein der Förderer der freiwilligen Feuerwehr in 

Mehrhoog e. V., Vorsitzender 

Vorstandsmitglied Gewerbestammtisch
Mehrhoog e.V. 

Mitglied im Prüfungsausschuss der 
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Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Landwirtschaftskammer NRW 

Mümken, Johannes Weberstr. 27,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Qualitäts- und Fahrscheinprüfer 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied und Vertrauensperson der EVG

(Eisenbahner- und Verkehrsgesellschaft) 

Müser, Manfred Schäfersweg 6a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Technischer Angestellter Stadt Wesel 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Dozent für öffentliches Baurecht am 

Studieninstitut Niederrhein 

Nelz, Alfred Danziger Str. 20,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Sparkassenbetriebswirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 

Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Unterer Isselverband Nord“ 

Neu, Thomas Borggraf 1,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Landwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 

Erschwerer des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 

Neuenhoff, Elke Jahnstraße 8,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied; 3. stv. Bürgermeisterin 
Berufstätigkeit: kaufm. Angestellte 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Förderverein Berufskolleg Wesel, Vorsitzende 
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Geschäftsführerin des Kreises der Behinderten 
und ihrer Freunde eG 

Nienhaus, Petra Belenhorst 3,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundige Bürgerin 
Berufstätigkeit: kaufm. Angestellte 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Opalka, Werner Up de Woort 15,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Pensionär 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Vertreter in der Mitgliederversammlung des 

Städte- und Gemeindebunds 

Vertreter des Schulträgers in den 
Schulkonferenzen 

Mitglied im Verwaltungsrat des 
Sparkassenzweckverbands 

Stellv. Mitglied im Rat der Tageseinrichtung des 
kommunalen Kindergarten in Dingden 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Overkamp, Johannes Römerrast 10,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Landwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Unterer Isselverband Nord“ 

Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“  

stv. Mitglied im Betriebsausschuss 
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 
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Peters, Christof Am Hövel 9a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Wirtschaftsingenieur; Energieberater 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: „Klimadorf Dingden e.V.“, Mitglied 

Mitglied Heimatverein Dingden 

St. Johannes Männerschützenverein Dingden 

Pfeffer, Reinhard Kreutzstraße 24a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Ver- und Entsorger 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Portleroi, Margrit An der Beek 9a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundige Bürgerin 
Berufstätigkeit: Lehrerin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Rüsken, Ralf Kesseldorfer Straße 44,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: staatlich geprüfter Gartenbautechniker 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Schmeink, Sylvia Bocholter Str. 26a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundige Bürgerin 
Berufstätigkeit: Jugendleiterin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Schmidt, Tobias Güterstr. 29,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Lehrer 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 
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Schneider, Bernd Bramhorst 6,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Gärtner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 

Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Schneiders, Bernfried Scheffelweg 22,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Fleischermeister 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

stv. Mitglied im Betriebsausschuss 
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Schulten, Norbert Kirchhofstraße 1,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Landwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 

Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Sonders, Paul Spreeweg 5,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: kaufm. Angestellter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Stenck, Karl-Heinz Baumschulenweg 2,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Landwirt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied Verbandsversammlung VHS
Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck 

Mitglied im Schützenverein Hamminkeln 
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Stevens, Wilfried Bahnhofstraße 25,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Lehrer 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Stiller, Dieter Am Freibad 56,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Elektroingenieur 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Schriftführer im Freibadverein Dingden 

Störmer, Bernd Ringenberger Str. 14,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied; 2. Stellvertreter des 
Bürgermeisters 

Berufstätigkeit: Polizeibeamter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Sparkassenzweckverband 

Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat
Sparkassenzweckverband 

Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Betriebsausschuss
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Vertreter in der Mitgliederversammlung Städte- 
und Gemeindebund 

Vertreter in der Mitgliederversammlung der
Burghofbühne Dinslaken, Landestheater im 
Kreis Wesel 

Geschäftsführer Blue Knights Germany XXII 
Niederrhein (Polizeimotorradclub) 

Tekaat, Herbert Torfweg 4,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Verwaltungsbeamter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 
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Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Rat der Euregio 

Vorsitzender im Bürgerschützenverein
Mehrhoog 

Thate, Holger Mehrhooger Str. 14e,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Elektroniker 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Jugendtrainer beim SV Hamminkeln 

Tidden, Stefan Am Sportplatz 8,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Angestellter 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Vertreter in der Mitgliederversammlung des 

Fördervereins Jungendzentrum 

1. Vorsitzender HVV 

Thomsch, Karl Möllenweg 27,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Lehrer 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied im Personalrat für Lehrer an Gymnasien 

beim RP Münster 

Tiemann, Thorsten Gertendorfer Weg 9,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Student 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

van der Linde, Marion Up de Woort 2,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Hausfrau, Teilzeitbeschäftigung als Köchin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied im Rat der Tageseinrichtung des 

kommunalen Kindergartens in Dingden 
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van Nahmen, Rainer Bislicher Str. 19,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: selbstständig 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Wanders, Bernhard Dorfbruch 48,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Industriekaufmann, Minijob bei der Stadt 

Hamminkeln 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Mitglied im Betriebsausschuss
Wasserversorgungsverband Wittenhorst  

Stellv. Vorsitzender Blau-Weiss Dingden 

Wedler, Gerret Moosweg 9,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Soldat 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Beirat des Jugendzentrums
Hamminkeln 

Mitglied des Personalrats des Heeresamts Köln 

Werner, Peter Haferkamp 7,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung VHS

Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck 

Mitglied im interkommunalen Beirat für 
Entwicklungsfragen der NFN-
NaturFreizeitverbund Niederrhein GmbH 

Stellv. Mitglied in der 
Gesellschafterversammlung der NFN-
NaturFreizeitverbund Niederrhein GmbH 
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Mitglied Verbandversammlung
Sparkassenzweckverband 

Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Vertreter in der Mitgliederversammlung des
Städte- und Gemeindebunds 

Stellv. Mitglied im Betriebsausschuss
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Weßling, Hans-August Martin-Luther-Str. 9,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Bankkaufmann 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Westerhoff, Silke Provinzialstraße 108,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Fraktionsvorsitzende FDP 
Berufstätigkeit: Lehrerin 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Dr. Wigger, Dieter Weberstr. 67,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Rechtsanwalt 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Stellv. Mitglied Verbandsversammlung 

Sparkassenzweckverband 

Mitglied Verbandsversammlung
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Betriebsausschuss
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Partner in der Kanzlei Felgemacher, Müller & 
Kollegen 

Winter, Manfred Grabenstr. 38,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Fraktionsvorsitzender SPD 
Berufstätigkeit: Rentner 
Beraterverträge: Fehlanzeige 

Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Hamminkeln vom 20.04.2011 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

42
 

Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Mitgliedschaften: Mitglied im Verwaltungsrat 
Sparkassenzweckverband 

Mitglied im Risikoausschuss des 
Sparkassenzweckverbandes Wesel 
Hamminkeln Schermbeck 

Stellv. Mitglied im Vorstand der Derik-Baegert-
Gesellschaft e.V. Hamminkeln-Ringenberg 

Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS
Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck 

Mitglied im interkommunalen Beirat für 
Entwicklungsfragen der NFN-
NaturFreizeitverbund Niederrhein GmbH 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Gemeinden Wasser- und Bodenverband „Untere 
Issel Süd“ 

Stellv. Mitglied Verbandsvorstand Gruppe 
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Wisniewski, Helmut Ahornweg 18,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Fraktionsvorsitzender USD 
Berufstätigkeit: Schlosser- Altersteilzeit 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Mitglied im Betriebsausschuss
Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Vertreter in der Mitgliederversammlung des
Städte- und Gemeindebunds 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mittlere Issel“ 

Mitglied Verbandsausschuss Gruppe 
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Unterer Isselverband Nord“ 

Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Gruppe
Gemeinden des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mengering-Rümping-Honselbach“  

Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Hamminkeln vom 20.04.2011 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

43
 

Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

Freibad-Verein e.V. Dingden, Vorsitzender 

Wißmann, Jürgen Krechtinger Straße 90c,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Sachkundiger Bürger 
Berufstätigkeit: Fliesenleger 
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Fehlanzeige 

Witzler, Susanne Rohstraße 30a,
46499 Hamminkeln 

Funktion: Ratsmitglied 
Berufstätigkeit: Medizinische Fachangestellte  
Beraterverträge: Fehlanzeige 
Mitgliedschaften: Mitglied Verbandsversammlung 

Wasserversorgungsverband Wittenhorst 

Stellv. Vertreter des Schulträgers in den 
Schulkonferenzen 
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